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Ergebnisprotokoll Verbandsversammlung Gemeindeverband Mittleres Schussental 

05.06.2025, Nr. GMS 2025/02 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Klimaschutz- und Klimaanpassungsaktivitäten im Gemeindeverband – Berichterstat-

tung 2024 – Ausblick 2025/2026 

- Kenntnisnahme 

Vorlage: 2025/094 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht über die Aktivitäten und geplanten Maßnahmen 

im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung im GMS zur Kenntnis. 

 

 

2. Genehmigung des überplanmäßigen Aufwandes und der Auszahlung im Rahmen des 

Rechnungsabschlusses 2024 – Personalkostenerstattung an die Stadt Ravensburg 

2024 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2025/083 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Der überplanmäßige Aufwand und die Auszahlung in Höhe von 32.646,67 Euro für die 

Personalkostenerstattung an die Stadt Ravensburg werden genehmigt. 

 

 

3. 73. Teiländerung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Gemeinbedarfsfläche Feuer-

wehr Oberhofen" auf Markung Ravensburg 

- Änderungs- und Aufstellungsbeschluss 

- Beschlussfassung 

Vorlage: 2025/084 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Beschluss: 

 

1. Der Flächennutzungsplan 2000 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, 
rechtswirksam seit 01.04.1995, wird in folgendem Teilbereich geändert:  
 
1. 73. Teiländerung im Gebiet "Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr Oberhofen“ auf Mar-
kung Ravensburg 
 

Der räumliche Geltungsbereich der 73. Teiländerung ist entsprechend den Lageplan-
ausschnitt der Technischen Verbandsverwaltung/Abteilung GPW im Stadtplanungsamt 
Ravensburg vom 14.04.2025 umgrenzt. 

2. Der Beschluss über die 73. Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen.  

3. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 73. Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. 

 

 

4. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

 

 

12.06.2025 

 

gez. Eva Ackermann 
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